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 Untersuchungsauftrag „TSF“ des Landesverkehrsministeriums

an Straßen.NRW:

Prüfung, ob eine temporäre Seitenstreifenfreigabe zwischen der 

Anschlussstelle (AS) Leverkusen-Opladen und dem Autobahnkreuz (AK)

Hilden bis zum endgültigen Ausbau realisierbar ist.

Ziel der TSF:

 Übergangslösung zur Verbesserung des Verkehrsflusses bis zum 

endgültigen Ausbau.

 Ein kurzfristiges Reagieren auf aktuelle Leistungsengpässe.

 Bewältigung von hohen Verkehrsspitzen während des Berufsverkehrs.

Untersuchungsauftrag

Foto: Fotolia
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Gesetzliche Verankerung 
 Gemäß des Allgemeinen Rundschreibens Straßenbau Nr.20/2002 kommt eine 

Seitenstreifennutzung nur im Vorgriff auf den regelgerechten Ausbau von überlasteten 

BAB-Strecken in Betracht. 
(Hierzu ist es unabdingbar, dass der Ausbau der betroffenen Strecke im Bedarfsplan vorgesehen ist. 
Verankerung der Maßnahme in der höchsten von vier Kategorien, „Vordringlicher Bedarf- Engpassbeseitigung“)

 Basierend auf Ergebnissen von Untersuchungen der Bundesanstalt für Straßenwesen 

kommt eine dauerhafte Umnutzung des Seitenstreifens aus Verkehrssicherheitsgründen 

nicht in Frage. 

BAB A7, Foto: dpa
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Maßgebende Aspekte für eine temporäre Seitenstreifenfreigabe 

Maßgebende Aspekte für die Realisierung einer temporären Seitenstreifenfreigaben „TSF“

Geometrische Aspekte Bauliche Aspekte Betriebliche Aspekte Rechtliche Aspekte 

 Fahrstreifenbreiten

 Nothaltebuchten

 Anschlussstellen und   

Knotenpunkte

 Rastanlagen

 Bauwerke

 Sichtverhältnisse

 Tragfähigkeit des Oberbaus für 

LKW Nutzung

 Querneigung 

 Ausreichende Entwässerung

 Geschwindigkeitsbegrenzung     

(100 km/h)

 Ggf. LKW-Überholverbot

 Videoüberwachung und Steuerung

 Errichtung von 

Verkehrsbeeinflussungsanlagen

 UVP-Verfahren
 Baurecht
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Machbarkeitsstudie zur temporären Seitenstreifenfreigabe

Was wurde untersucht?

• Geometrische Untersuchung der Bauwerke auf Durchführbarkeit

• Prüfung und Festlegung von Standorten für Nothaltebuchten unter Berücksichtigung der vorhandenen Zwangspunkte

• Prüfung von Standorten der Verkehrsbeeinflussungsanlagen (VBA)

• Prüfung von möglicher Flächeninanspruchnahme

• Kostenschätzung für die Umsetzung der Vorzugsvariante
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Errichtung von Nothaltebuchten für das kurzfristige 

Halten und Abstellen von defekten Fahrzeugen

 Die Stationen der neu zu bauenden Nothaltebuchten sind durch 

die festgelegten Abstände von etwa 1000 m (nach Regelwerk) 

weitestgehend vorgegeben

 Eine Grundvoraussetzung der Planung ist die Vermeidung von 

Grunderwerb (Zeitverzögerung, potentielle Verlängerung des 

Planungsprozesses, etc.)

 Herstellung der Nothaltebuchten nach Möglichkeit auf 

Grundstücken des Bundes oder des Landes

 Die Geometrie der Nothaltebuchten orientiert sich an der 

Barrierefreiheit
BAB A3, Foto: Tobias Matern 
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 Errichtung von Nothaltbuchten 

 Keine Notrufsäulen oder Nothaltbuchten auf Brückenbauwerken

 Anpassung der vorhandenen Verkehrsbeeinflussungsanlagen

 18 Notrufsäule je Fahrrichtung:

o Je eine Notrufsäule auf der Tank & Rastanlage Ohligser Heide West und 

Ost

o Eine Notrufsäule auf der Rastanlage Reusrather Heide in Fahrrichtung 

Hilden

o Jeweils eine Notrufsäule vor und hinter dem Tunnel Further Moor je 

Fahrrichtung

 In Summe werden 27 Nothaltebuchten neugebaut Quelle: Bundesamt für Straßen ASTRA CH 
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Geometrie der Nothaltebucht

 Generell besteht eine Nothaltebucht aus:

• einem Aufweitungsbereich zur Ausfädelung und Verzögerung

• einem geradlinigen Aufstellbereich mit einer Breite von 3,50 m  inkl. 0,50 m Entwässerungsrinne 

• einem Verjüngungsbereich zur Einfädelung in den Verkehr

• ein 1,90 m breiter Streifen als Zugang zur Notrufsäule

 In der Regel sind Nothaltebuchten aufgrund der notwendigen Mindestlänge der Schutzeinrichtungen 

166 m lang.
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Geometrie der Nothaltebucht

 Mindestflächeninanspruchnahme ca. 750 m² pro Nothaltebucht zzgl. Flächen für Böschungen oder 

Geländeanpassungen, davon ca. 350 m² befestigt

 In Summe ergeben sich ca. 19.000 m² zusätzlich versiegelte Fläche für die Nothaltebuchten
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Ausstattung einer Nothaltebucht

 Notrufsäule mit barrierefreier Erreichbarkeit

 Passive Schutzeinrichtungen:

 Um die Sicherheit bei der Benutzung der barrierefreien 

Notrufsäulen zu gewährleisten werden zwei 

Fahrzeugrückhaltesysteme aufgestellt

Quelle: Wikimedia
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Besondere Herausforderungen

 neue Markierung des Querschnittes 

 3,75 m Breite für von Schwerkehr benutzten Fahr-und/oder 

Seitenstreifen

 Eine Mindestbreite von 3,25 m für die übrigen Fahrstreifen 

(dauerhafte Geschwindigkeitsbeschränkung auf 100km/h gemäß 

VwV-StVO*)

 Verbreiterung der Fahrbahn für die Errichtung der 

Nothaltebuchten

 Überprüfung der Tragfähigkeit des Seitenstreifens ggf. bauliche 

Maßnahme zu Erhöhung der Tragfähigkeit

.

*Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) 
Quelle: Autobahn GmbH, BAB A3 
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Besondere Herausforderungen

AS Solingen

 Durchgängige Führung der Seitenstreifen im 

Bereich der Abschlussstelle Solingen

 Ziel: hohe Wirksamkeit einer TSF und kein 

Fahrspurwechsel für Lkw erforderlich

 Bei Abschnitten mit temporär freizugebenden 

Seitenstreifen müssen zusätzlich Ein- und 

Ausfahrten zur Verfügung stehen, was einen ein 

Anbau nach außen erfordert.

 Vorhandene Brücke müssten aufgrund der 

Fahrstreifenverbreiterung neu geplant werden

BAB A3, AS Solingen, Foto: Google Maps 

Quelle: Alexander Graf
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Besondere Herausforderungen

Tank-und Rastanlage „Ohligser Heide“
Hilden

 Die T & R „Ohligser Heide“ liegt dicht 

zur Fahrbahn der A3. 

 Unmittelbar angrenzendes FFH-Gebiet 

(Fauna-Flora-Habitat) Ohligser Heide 

auf der Ostseite.
BAB A3, Foto: Straßen.NRW 

BAB A3, Foto aus der Visualisierung: Autobahn GmbH

 Nach Möglichkeit keine Nothaltebuchten in unmittelbarer Nähe zu 
Schutzgebieten
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 Steuerung- und Überwachungssysteme für die Regelung der  temporären Freigabe 

des Seitenstreifens

Verkehrsbeeinflussungsanlage A 9 TSF, Foto: Vössing Ingenieurgesellschaft mbH 

Verkehrsbeeinflussungsanlage A 9 TSF, Foto: Vössing Ingenieurgesellschaft mbH

Besondere Herausforderungen
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Zeitfenster für den Bau und die Nutzung einer TSF

2023

• Gesamtfertigstellung der Sanierungsmaßnahme der BAB A3 
zwischen der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen und dem 
Autobahnkreuz Hilden (letzter Bauabschnitt: AS Solingen)

2027 bis 
2030

• Realisierung und Nutzung der Seitenstreifenfreigabe
• Falls Planfeststellung, dann potentielle Verlängerung des 

Planungsprozesses

bis 2030

• 8-streifiger Ausbau der A3 zwischen der Anschlussstelle 
Leverkusen-Opladen und dem Autobahnkreuz Hilden

3 Jahre



Weitere Informationen finden Sie unter:        
www.Autobahn.de



Andrea Stallmann

Verkehrszentrale Leverkusen, 14.12.2021

Betriebliche Aspekte einer Anlage zur 
Temporären Seitenstreifenfreigabe
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Prinzip Seitenstreifenfreigabe

 Ansatz:
Temporäre Nutzung des Seitenstreifens als zusätzlichen
Fahrstreifen in den Spitzenstunden

Kapazitätserhöhung auf hochbelasteten Abschnitten

 Nutzungskonflikte:
Seitenstreifen dient als
o Abstellraum für Unfall- und Pannenfahrzeuge
o Manövrierraum für den Betriebsdienst etc.

zeitliche Beschränkung der Freigabe aus Sicherheitsgründen
TSF/SBA A3 Fahrtrichtung Oberhausen
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Funktionsweise

 Verkehrsabhängige Steuerung durch die Operatoren der 
Verkehrszentrale

 Der Verkehrsrechner schlägt die Seitenstreifenfreigabe vor, wenn die 
Verkehrsstärke festgelegte Schwellwerte überschreitet

 Prüfung und Überwachung der Hindernisfreiheit vor und während 
der Freigabe
o Kontrolle der Hindernisfreiheit durch schwenkbare Kameras

 Temporäre Seitenstreifennutzung nur zu Zeiten mit erheblichen 
Beeinträchtigungen des Verkehrsablaufs

TSF A52 Screenshot Zustandsdarstellung
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Voraussetzungen

 Überprüfung der Software und Kameras auf Defekte
 Vor der Freigabe muss die Hindernisfreiheit überprüft werden
 Während der Freigabe muss die Hindernisfreiheit regelmäßig 

überprüft werden
 Geschwindigkeitsbeschränkung auf max. 100km/h
 Signalisierung der Seitenstreifenfreigabe durch seitlich angebrachte 

Spurlenkungstafeln (Befahren (Zeichen 223.1 StVO), Nicht-Befahren 
(223.2 StVO) und Räumen (223.3 StVO)

TSF A52 Fahrtrichtung Düsseldorf
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Tägliche Herausforderungen

 Wetter 
 Dunkelheit im Winter 
 Winterdienst 
 Hindernisse
 Unterhaltungsdienst
 Nothaltebuchten

Kontrollraum der Verkehrszentrale in Leverkusen
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Anlagen zur Temporäre Seitenstreifenfreigabe 
im Betrieb der Verkehrszentrale Leverkusen

 A4 AS Refrath – AS Köln-Merheim, Fahrtrichtung Köln
 A57 AS Köln-Longerich – AS Köln-Bickendorf, Fahrtrichtung Köln
 A3 AK Hilden bis AS Mettmann, beide Fahrtrichtungen
 A3 AS Mettmann bis AK Ratingen, beide Fahrtrichtungen (Bau)
 A45 AK Hagen – AK Westhofen, Fahrtrichtung Dortmund
 A52 AK Neersen bis Mönchengladbach Nord, beide Fahrtrichtungen


